
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabformen 
in Fluorn-Winzeln 
 

 

Die bisherigen Grabformen sind 
Reihengrab und Wahlgrab. Diese 
Grabformen sind pflegeintensiv, da 
die Fläche von Angehörigen selbst 
bepflanzt und unterhalten wird. 

 

Reihengrab 
 
Erdgrab 
In jedem Reihengrab wird nur ein 
Verstorbener beigesetzt. In den ersten 5 
Jahren kann eine zusätzliche Urne beigesetzt 
werden, solange die gesamte Ruhezeit 
dadurch nicht überschritten wird. 
 
Urnengrab 
Eine Urne wird beigesetzt, bzw. maximal 
zwei Urnen, wenn die zweite Beisetzung 
innerhalb eines Jahres eintritt. 
 

 
 

Wahlgrab  
 

 
 
 
Die Wahlgräber für die Erdbestattung 
können doppelt tief einstellig, doppelt 
breit oder doppelt tief und doppelt 
breit sein.  
 
In ein Wahlgrab für Erdbestattungen 
können auch Urnen beigesetzt 
werden. Die Verlängerung des 
Nutzungsrechts kann nachgekauft 
werden. 
 

 

Rasengrab  
 
Bei den Rasengräbern wird eine 
durchgehende Rasenfläche angelegt. 
Die Pflege der Grabstätte obliegt für 
die gesamte Ruhezeit der Gemeinde. 
Es gibt Rasengräber für Urnen- und 
Erdbestattungen. 
 
An die Steinsäulen am Rand der 
Fläche für Rasengräber können 
zentral Namensschilder angebracht 
werden, diese werden von der 
Gemeinde beschafft.  
 
Alternativ dazu werden auch 
Rasengräber mit kleinen Grabmalen 
angeboten. Die Grabmale mit 
Fundamenten werden von den 
Angehörigen aufgestellt. 

 
 

 

Wahlgräber gibt  
es für Urnen- und 
Erdbestattungen.  
In dem Urnen-
wahlgrab können 
zwei Urnen bei-
gesetzt werden. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebührenverzeichnis  
 

Reihengrab     810 € 
Urnenreihengrab       450 € 
 
Wahlgrab  
Doppelt tief  1.900 € 
Doppelt breit  3.100 € 
Doppelt breit  
und doppelt tief 4.000 € 
 
Urnenwahlgrab    700 € 
 
Rasengrab  
mit Grabstein  1.400 € 
ohne Grabstein  1.300 € 
 
Urnenrasengrab     
mit Grabstein     810 € 
ohne Grabstein     760 € 
 
Leichenhalle     220 € 
 

Zu diesen Preisen können zusätzlich 
die Kosten für die Grabherstellung, 
Grabeinfassung sowie für die 
Fundamente anfallen. Für Auswärtige 
wird ein Zuschlag von 50% berechnet.  

Ruhezeiten 
 
Die Ruhezeit der Verstorbenen 
beträgt 20 Jahre. Für Urnen 15 
Jahre. 
 

Abräumen 

 

Das Abräumen von Grabfeldern 
oder Teilen von Gräbern nach 
Ablauf der Ruhezeit wird drei 
Monate vorher im Amtsblatt 
bekanntgegeben. 
 
 
 

Weitere Informationen 
 
Gemeindeverwaltung 
Fluorn-Winzeln 
Freudenstädter Straße 20 
78737 Fluorn-Winzeln 

 
Frau Blessing 
Tel: 07402/9292-22 
Email: info@Fluorn-Winzeln.de 

Friedhöfe in 
Fluorn-Winzeln 
 

Information  
für Bürgerinnen und Bürger 
 

 
 

Gemeinde  
Fluorn-Winzeln 
Landkreis Rottweil 

 


